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250 /4'1_ 
zu255 J An fr a g e b ea n t w 0 r tu n g 

Die Anfrage der Abg. Pr. Hof e n e der und Genossen vom 

2. Feber 1955, 'QetreI'fend die Schiedsgerichtsbarkeit in der Sozia1verSic~c-
I 

~ns, l;>(3t:Plt:WO:1'te.1; ;s.unQ.~~minis1ie.;t' fürEJoziale Verwel tung Mal; s e l l~ 

:Lod.gt. 

~er in der Anfra~e erhobene Vorwurf, das Bundes~inisterium für sozialo 

Verwaltung sei in der Frage der Neuregelu.ng der Schiedsgerichsbarkeit in der 

Sozialversicherung nicht nur völlig untätig geblieben, sondern habe nicht 

einmal die dringenden Vorstellungen des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger beachtet oder die Interessenvertretungen über seine 

Absichten informiert, ist unzutreffend. Das Bundesministerium für soziale 

V.urwaltung hat vielmehr die Lösuhg die~es Problems, das es Als besonders vor,.. 

dringlich betrachtet, stets im Auge beh~ü ten. 

Die :Semt\hungen, der duxoll die Aufhequng des § 111 SV~ÜG. 1953 1l~:t; ~l"- . 

ltenp.:t»4a~~. Verfas ßl\Pgßgertch1mhof-e,s V'<Hn~5. Juni 1953 ,Zl. ,G}/5J;ges ch8f'fe • . . '- ',.. "', '. 

nen Lage Reohnung zu tragen, begannen unmittelbar naoh der Fällung des zi­

tierten Erkenntnisses im Sommex des Jahres 1953. Der näohstliegende Gedanke 

war, den § 111 als Verfassungsbostimmung unter Belassung der Schiedsgeriohte 

in ihrer gegenwärtigen Verfassung und mit ihrer derzeitigen Zuständigkeit 

wiedereinzufÜhren. Dem stand jedoch - abgesehen von den derzeit gegebenen 

Sohwierigkeiten für das Zustand~kommen einer Verfassungsbestimmung - ent­

gegen, daß eine solche Verfassungsbestimmung, die ein Besohwerderecht an 

den Verwaltungsgerichtshof gegen' das Erkenntnis eines Geriohtes zuließe. dc:m 

grunds~tz1ichen Aufbau, der österreiohisohen Verfassung widersprechen würde, 

der eine strenge Trennung zwischen der staatlichen Vollziehung in Verwaltung 

und Geriohtsbarkeit vorsieht. 

Ferner lag ein vom Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungs­

träger ausgearbeiteter Entwurf eines Sozialversicherungsgeriohtsgesetzes vor, 

nach dem die Geriohtsbarkeit in Leistungssaohen der Sozialversicherung durch 

eigene Sozialversicherungsgeriohte und ein Sozialversiohe.rungsobergericht 

ausgeübt Werden sollte. Auoh gegen diesen Vorschlag, der also auf die 

Sohaffung einer instanzlioh abgestuften Verwaltungsgeriohtsbarkeit hineus­

lief, bestanden vom Standpunkt der Verfassung sohwerwiegende grundsätzliche 

Bedenken, weil die österreiohische Verfassung eigene V~rwaltungsgeriohte 
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im ordentlichen Rechtamittelverfahren überhaupt nicht kennt a Dieser Weg 

ersohien daher auoh nicht gangbar. 

Eine Fühlungsnahme mit dem Bundesministerium für Justiz im Sommer 

des Jahres 1953 führte zu dem Versuch, die Sozialversicherungsgerichtsbar.­

keit den La~desgerichten für Zivilrechtssachen zu übertragen l ,wobei ein 

besohränkter Reohtszug und ein Beschwerderecht wie im § 111 SV.ÜG. an da's 

Oberlandesgerioht Wien eingeräumt werden sollte a Dieser Versuch 9 -zu dem vom 

Bundesministerium für Justiz bereits ein in die Form ~iner Novel10 zum 

So~ia1veraicherungs-Üb~rlei tungsgesetz 1953 gekleideter Entwurf fi~rtigge­
stellt worden war. soheiterte im Hinblick auf di€ in der Verfassung festge­

legte Trennung des Verwaltungsverfahrens (~rt. 11) vom Zivilrech~swesen 

(.A.rt. 10 Z. 6) ebenfalls an ver~assungsreohti:t,:"hen Sohwierigkeiten" 

Anläß1ich neuerlioher Beratungen im Oktober 1953 wurde vom Bundos­

kanzleramt-Verfassungsdienst vorgesohlagen, die Entsoheidung von Leistungs­

strei tigkei ton der Sozialversioherung entspreohend zusammenges 0tzten Ent­

soheidungskommissionen naoh .Art. 133Z.4 B.-VG. zuübertrageno Gegen die 

Entscheidungen dieser Kommissionen sollte den Parteien ein besohränktes Be­

schwerdereoht an den Verwaltungsg~riohtshot eingeräumt werdeng der darüber 

in Dreiersenaten zu entscheiden hätte. Dant.;ben sollte das BesohwE;;rdereoht 

des Bundesministeriums für sozialtl Verwaltung und dee HauptvEJrbandes der 

österreich:i.schen Sozialversicherungf.lträger an den Verwaltungsgerichtshof 

entspreoh~nd dem § 111 SV-ÜG. 1953 bestehen. 

~uf' Gru~d einer bei mir im Jänner 1954 abgehaltenen Besprechung, an 

der der Bunde~ministerfür Justiz, Vertreter des Bundeskanzlüramtes-Ver';' 

fassungsdien~t und Präsident Böhm teilnahmen, wurde vom Bundesministerium 

füraoziale Verwaltung der Entwurf einer Nov~lle zum Sozialversibherun~­
Übe,rleitungsgesetz 1953 ausgearbeit.et, der die Errichtung von Ko~misSionen 
naoh Art. 133 Zo4 B.-VG. an Stelle der Sohiedsgeriohte vorsah~ ~·eser En~~ 
. ' 

wurf war in der Folge Gegenstand von Bespreohungen mit dem Bundeskanzleramt-

V~rfassungsdienstt dem Bu.ndesrninisterium für Justiz, dem Bundesmfnisteriwn 

für Finanzen und dem Hauptverband der Bsterreichisohen Sozialverri oherungs­

träger; die im Mai und Juni 1954 stattfanden. Bei dieser Gel\:lgenheit wurlen 

vom Hauptverband grundsätzliche Bedenken gegen die llIrriohtung von Schied;,',­

kommissionen naoh Art" 133 Z.4 B,,-VGo, denen der Charakter von Verwaltul1{.:ö"., 

behörden und nioht von Gerichten zukäme, geltend gemacht und die :Beibe-

hal tung der SchiedsgeriChte bei gldohzei tiger Schaffung eines Obersohi€)ds·~ 
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gerichtes, d.as nls echtes G6richt einzurichten wäre, e.l18eregt. Für ditilse 

Lösung tritt auoh der Österreichische Arbeiterkammertagnaohdrucklichst ein~ 

Ich habe in der Folgez8it neuerlich mehrmals mit dem Bundesministerium 

. für Justiz und dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdi ~'nst Fühlung genomrJen. 

Bei diesen Ausspraohen wurde vorerst die grundsätz11cheFrage erörtert, ob 

die zur Entsch€idung von Leistungsstreitigkeiten aus derSozialversichez1ng 

zu schaffenden Einrichtungen den Charakter von Verwaltu1'l8sbehörden (Sobi.eds., 

kommissionen im Sinne des -Art. 133 Z.4 B .-VG.) ~der von Geriohten (Schi eds,­

geriohte) habe~ sollen. Im Verlaufe dieser Bespreohung wurde ein aus den 

zuständigen Referenten der beteiligten Bundesministerien und des Bundes­

kanzleratltes-Verfassungsdienst bestehendes Faohex,ertenkoillitee eingesetzt, 

das beauftragt wurde, zusätzlich zu dem sohon früher erstellten Gesetzent­

wurf, betreffend die Sohaffung von -Sohie4skommissionen gemäß Art. 133 Z.4 
B.-VG., einen .. üternativentwurf, auszuarbeiten, der zur Entsoheidung von 

Leistungsstreitigkeiten der Sozialversicherung die Heranziehung eohter Ge­

riohte vorsehen sollte. Dießer Alternativentwurf wurde im Laufe der Jbnate 

Dezember 1954 und Jänner 1955 in ger!l€.dnsamer Arbeit d~r zuständigen lieferanten 

dos Bundeskanzl~ramtes-Verfassungsdienst, Bundesministeriuus fir Justiz und 

Bundeeministeriumsfür 6ozial~ Verwaltung fertiggestElut. In einer neuerliohen 

.Ausspraohe mit dem Bundesminister für Justiz, Vertretern des llundeskall2iler­

amtes-Verfassungsdienst und Präsident B5hm sollte sodann.entsohieden werden, 

welcher der beiden Entwürfe zur Stellungnahme an die beteiligten Dienst­

stellen und Interessenvertretungen versendet und sohließlioh als Regierungs­

vorlage an die gesetzgebenden K5rperschaften weiterzuleiten wäre. 

In 'Pinem mir im März persönlich überreiohten Memorandum hat Bundes­

minister Dr. Kapfer, der mittlerweile die Führung des Justizressorts über-. 
nommen hatte, auf die sohweren Be'denken, die er gegen den erwähnten Älter-

nativentwurf, betreffend die Heranziehung ordentl.1cherGeriohte zur Reoht .. 

sllrechung in Leistungsstrei tigkei ten der Sozial'(orsicherung, hQgt, hinge­

wi esen und deutlich zu erkennen gegoben,c daß er dem Entwurf über die Er­

riohtung von Schiedskommissionen nach Art. 133 Z.4 B.-VG. als Verwaltungs­

behörden den Vorzug gebe, weil es sioh um Verweltungss8chen handle. Er 

empfahl eine neuerliohe Ausspraohe mit Präsident Böhm in diesem Sinne. loh 

habe bezügliohe Bespreohungen eingeleitet und hoffe, daß in näohster Zeit 

das Einvernehmen über die Regelung des Leistungsstreitverfahrens in dor 

Sozialversi oherung hergestell t werden kann. 

\ 
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Im Hinbliok darauf, daß die seit dem Jahre 19;' im Flusse befindlichen 

Bemühungen zur Neuregelung des Leiatungsatreitverfahrens in der Sozislver­

sioherung aus den oben erwähnten Gründen bisher noch kei~ absohließendcs 

Ergebnis gezeitigt hab~n, war es bisher nicht möglioh, eine entsprr.;oh(;nclo 

Regelung in den Sechsten ~eil des Entwurfes des Allgemeinen Sozialver­

sioherungsgesetzes aufzunehmen. Um jede Verzc;gerung in der Fertigetellunb" 

des Entwurfes des Allgemeinen SozialvcrsioherungsgeBet~es zu vermeiden, 

wurde daher die Regelung des Leistungestreitverfahrene zunächst einem be­

sonderen Gesetz vorbehalten. Sollten die schwebenden Verhandlungen in der 

näcllsten Zeit zu einem abschlioßenden Ergebnis führen, wird daran zu denken 

sein, die gefundene Regelung des Leistungsstreitverfahrens in den Bntwurf 

des Allgemeinen Sozialversioherungsgesetzes einzubauen. 

- ...... -.-... 
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